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Das Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten beehrl 
sich in der Beilage 25 Kopien seiner Stellungnahme i.G. zur 

gefälligen Kenntnisnahme zu übermitteln. 

Für den Bundesminister: 

STIX-HACKL m.p. 

F.d.R.d.A. : 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN 

VÖLKERRECHTS BÜRO 

MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS 

MINISTERE FEDERAL DES AFFAIRES ETRANGERES 

Ballhausplatz 2, 1014 Wien 

Tel.: 53115-0, Telefax: 53185-212 

GZ. 1055.332/4-I. 4.a/96 vom: 19. september 19 96 

SEITEN: 2 SB: Dr. Madner/DW: 3256 

an: Bundesministerium für wissenschaft, Verkehr und Kunst 

Entwurf eines Bundesgesetzes über 
die Binnenschiffahrt (Schiffahrts
gesetz), Begutachtungsverfahren, 
Stellungnahme 

Zu den mit Schreiben vom 19. Juli 19 9 6 ,  da. GZ 554. 000/2-V/8-19 96 

übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes über die Binnenschiff

fahrt (Schiffahrtsgesetz) , erlaubt sich das Bundesministerium für 

auswärtige Angelegenheiten - Völkerrechtsbüro wie folgt stellung 

zu neh�en: 

Zu Teil D Schiffahrtsgewerberecht, §§ 74 ff des Entwurfs: 

Gemäß § 78 Abs. 2 des Entwurfs darf eine Schiffahrtskonzession 

unter anderem nur unter der Voraussetzung erteilt werden, daß die 

betreffende natürliche Person (§ 78 Abs. 1 Ziffer 1 schiffahrtsG) 

bzw. jie Personengesellschaft (§ 78 Abs. 1 Ziffer 2 SchiffahrtsG) 

oder �uristische Person (§ 78 Abs. 1 ziffer 3 SchiffahrtsG) ihren 

( Unternehmens-)Sitz im Inland hat. 

Gemaß � 76 Abs. 1 Ziffer 3 ist die Kabotage is der va (EWG) 

Nr. 3921/9 1 ebenso wie der Werksverkehr (§ 76 Abs. 1 Ziffer 2) von 

der Konzessionspflicht ausgenommen. 
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Die Personen- und Güterbeförderung sowie Remork durch ausländische 

Schiffahrtsunternehmen im grenzuberschreitenden Verkehr sind nach 

Maßgabe des § 76 Abs. 4 SchiffahrtsG (d.h. bei Vorliegen 

entsprechender zwischenstaatlicher Abkommen (§ 74 Abs. 4 Ziffer 1) 

oder bei Vorliegen der Gegenseitigkeit (§ 74 Abs. 4 Ziffer 2» 

ebenfalls von der Konzessionspflicht ausgenommen. 

soweit jedoch die Voraussetzungen für die Ausnahmen von der 

Konzessionspflicht gemäß § 74 SchiffahrtsG nicht vorliegen, wäre 

nach ho. Auffassung zu überprüfen, inwieweit das Erfordernis eines 

inländischen Unternehmenssitzes in bezug auf EWR-Staatsbürger im 

Hinblick auf die Zielsetzungen der Dienstleistungsfreiheit im 

Binnenschiffahrtsverkehr (vgl. insb. RL 87/540/EWG) gerechtfertigt 

werden kann. 

In diesem Zusammenhang darf ferner darauf hingewiesen werden, daß 

- jedenfalls nach Ansicht der Kommission - für die gewerbsmäßige 

Durchfuhrung von Raftingtouren im Hinblick auf die 

Dienstleistungsfreiheit nicht die Bestimmungen des EG-Vertrags 

über den Verkehr (Art. 61 Abs. 1 und Art. 74 FF EGV) , sondern die 

allgemeinen Bestimmungen über die Dienstleistungsfreiheit (Art. 59 

f EGV) naßgeblich sind. Dies ist einer Anfrage der Kommission an 

die österreichischen Behörden vom Mai d.J. zu entnehmen. 

STIX-HACKL 
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